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Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: Produkt: 
RheinLand Versicherungs AG, Hundehalter-Haftpflicht- 
Deutschland versicherung 

 

 

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versiche-
rungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung an. 

 
Was ist versichert? 
 Gegenstand der Hundehalter-Haftpflichtver-

sicherung ist es, gegen Sie geltend gemachte 
Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte 
Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte 
Ansprüche abzuwehren. 

 Versichert sind die Schäden an Personen und 
Sachen, die auf Ihren Hund zurückzuführen  
sind und für die Sie als Halter oder von Ihnen 
bestimmte Hüter des Tieres einstehen müssen. 

 Dazu gehören auch Jagdgebrauchshunde, die 
allerdings unter Umständen auch über Ihre  
Jagd-Haftpflichtversicherung erfasst sein können. 

 Einen Überblick über weitere Leistungen können 
Sie der Leistungsübersicht Ihrer gewählten  
Variante Standard oder Plus entnehmen  
(siehe Antrag und Versicherungsschein). 

 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 

können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Ver-
sicherungsschein entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 
x Bestimmte Risiken sind jedoch nicht 

versichert. Hierfür benötigen Sie eine 
separate Absicherung.  
Dazu gehören z. B. 
x gewerblich oder landwirtschaftlich 

gehaltene Tiere, die über eine 
gesonderte gewerbliche Tierhalter-
Haftpflichtversicherung versichert 
werden. 

x Wir leisten für Schäden überdies nur  
bis zu den vereinbarten Versicherungs-
summen. Wenn Sie eine Selbstbeteili-
gung vereinbart haben, ist diese bei 
jedem Versicherungsfall zu berück-
sichtigen. 

   
 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitig-
keiten versichern. Sonst müssten wir einen 
erheblich höheren Beitrag verlangen. 
Deshalb haben wir einige Fälle aus dem 
Versicherungsschutz herausgenommen,  
z. B. Schäden: 
! aus vorsätzlicher Handlung des Tierhalters, 
! zwischen Mitversicherten, 
! durch den Gebrauch eines versicherungs-

pflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs, 
! an gepachteten oder geliehenen Sachen. 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden 

Auslandsaufenthalts einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatz-

ansprüche geltend gemacht worden sind. 
• Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch 

wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
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Wann und wie zahle ich? 
Der erste Beitrag wird nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie müssen diesen Beitrag dann unver-
züglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zahlen. Liegt der Vertragsbeginn in der Zukunft, muss der 
Beitrag unverzüglich nach dem Vertragsbeginn gezahlt werden. 
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung 
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. 
Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung 
auf Ihrem Konto. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, 
dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit  
der Zahlung. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten 
Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate 
vorher geschehen). 
Sie oder wir können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigem Wegfallen Ihres 
Versicherungsrisikos – etwa durch endgültiges Abschaffen Ihres Hundes. Dann endet der Vertrag schon vor 
Ende der vereinbarten Dauer. 
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Pferdehalter-Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: Produkt: 
RheinLand Versicherungs AG, Pferdehalter-Haftpflicht- 
Deutschland versicherung 

 

 

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versiche-
rungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Pferdehalter-Haftpflichtversicherung an. 

 
Was ist versichert? 
 Gegenstand der Pferdehalter-Haftpflichtver-

sicherung ist es, gegen Sie geltend gemachte 
Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte 
Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte 
Ansprüche abzuwehren. 

 Versichert sind die Schäden an Personen und 
Sachen, die auf Ihr Pferd zurückzuführen  
sind und für die Sie als Halter oder von Ihnen 
bestimmte Hüter des Tieres einstehen müssen. 

 Einen Überblick über weitere Leistungen können 
Sie der Leistungsübersicht Ihrer gewählten  
Variante Standard oder Plus entnehmen  
(siehe Antrag und Versicherungsschein). 

 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 

können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Ver-
sicherungsschein entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 
x Bestimmte Risiken sind jedoch nicht 

versichert. Hierfür benötigen Sie eine 
separate Absicherung.  
Dazu gehören z. B. 
x gewerblich oder landwirtschaftlich 

gehaltene Tiere, die über eine 
gesonderte gewerbliche Tierhalter-
Haftpflichtversicherung versichert 
werden. 

x Wir leisten für Schäden überdies nur  
bis zu den vereinbarten Versicherungs-
summen. Wenn Sie eine Selbstbeteili-
gung vereinbart haben, ist diese bei 
jedem Versicherungsfall zu berück-
sichtigen. 

   
 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitig-
keiten versichern. Sonst müssten wir einen 
erheblich höheren Beitrag verlangen. 
Deshalb haben wir einige Fälle aus dem 
Versicherungsschutz herausgenommen,  
z. B. Schäden: 
! aus vorsätzlicher Handlung des Tierhalters, 
! zwischen Mitversicherten, 
! durch den Gebrauch eines versicherungs-

pflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs, 
! an gepachteten Sachen. 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 Die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden 

Auslandsaufenthalts (z. B. im Urlaub) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatz-

ansprüche geltend gemacht worden sind. 
• Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch 

wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
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Wann und wie zahle ich? 
Der erste Beitrag wird nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie müssen diesen Beitrag dann unver-
züglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zahlen. Liegt der Vertragsbeginn in der Zukunft, muss der 
Beitrag unverzüglich nach dem Vertragsbeginn gezahlt werden. 
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung 
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. 
Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung 
auf Ihrem Konto. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, 
dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit  
der Zahlung. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten 
Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate 
vorher geschehen). 
Sie oder wir können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigem Wegfallen Ihres 
Versicherungsrisikos – etwa durch endgültiges Abschaffen Ihres Pferdes. Dann endet der Vertrag schon vor 
Ende der vereinbarten Dauer. 

 



Pauschaldeklaration 
 zur Privaten Hundehalterhaftpflichtversicherung – Standard A01946/7 

 
Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die Private Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV 2021) Abschnitt Standard 

Versicherte Eigenschaften   

1. Personen- und Sachschäden aus der gesetzlichen Haftpflicht als Halter von im Versicherungs-
schein aufgeführten Hunden A1-1  

Versicherte Personen   

2. Versicherungsnehmer (VN) als Halter des Tieres A1-1  

3. Familienangehörige des Versicherungsnehmers A1-2.1 a)  

4. Tierhüter (nicht gewerbsmäßig) A1-2.1 b)  

Versicherte Leistungen   

5. Prüfung der Haftpflichtfrage A1-4.1  

6. Freistellung von berechtigten Schadenersatzansprüchen A1-4.1  

7. Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche A1-4.1  

Ansprüche untereinander   

8. Ansprüche der Tierhüter gegen den Versicherungsnehmer sowie darüber hinaus auch etwaige 
übergangsfähige Regressansprüche gegen den Versicherungsnehmer von Sozialversiche-
rungsträgern und privaten Krankenversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, öffentlichen und 
privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden 

A1-2.1.1  

Deckungserweiterungen   

9. Allmählichkeitsschäden A1-6.2  

10. Auslandsschäden a) in Europa A1-6.4.1 a) bis zu 5 Jahren 

b) in sonstigen Ländern A1-6.4.1 b) bis zu 2 Jahren 

11. Vermögensschäden A1-6.5 50.000 Euro 

12. Schäden an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden A1-6.6.1.1 300.000 Euro 

13. Schäden an fremden Tieren durch gewollte oder ungewollte Deckakte A1-6.7.1  

14. Flurschäden A1-6.7.2  

15. Schäden durch tierische Ausscheidungen A1-6.7.2  

16. Führen ohne Leine und/oder ohne Maulkorb A1-6.7.2  

17. Teilnahme an Hundesport-Veranstaltungen sowie Hundeschauen und Hundeschulen/-lehrgängen. 
Mitversichert sind dabei auch gesetzliche Haftpflichtansprüche der anderen Teilnehmer sowie 
von Figuranten (Scheinverbrechern). 

A1-6.8.1  

18. Verwendung/Überlassung als Therapie-, Assistenz-, Rettungs- oder Suchhund (nicht im Rahmen 
eines Betriebes oder Gewerbes des Versicherungsnehmers) A1-6.8.2  

Gewässerschäden und Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)   

19. Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko (Gewässerschadenrestrisiko). Mitversicherung von 
Schäden aus Kleingebinden bis 100 l Einzel- und 1.000 l Gesamtfassungsvermögen A2-1  

20. Versicherungsschutz für Umweltschäden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme, 
höchstens jedoch bis A2-2 3.000.000 Euro 

H P  6 2 0 4   0 5 / 2 0 2 1  1  von 2  = im Rahmen der jeweiligen Versicherungssumme mitversichert/vereinbart 
 



Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die Private Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV 2021) Abschnitt Standard 

Sonstiges   

21. Erhöhung der Vorsorgeversicherung 
bis zu einer Pauschalversicherungssumme für Personen- und Sachschäden von maximal A1-9 

1.000.000 Euro 
und 50.000 Euro 
für Vermögens-

schäden 

22. Leistungsgarantie gegenüber Musterbedingungen des Verbandes A1-11.3.1  
23. Leistungsgarantie Mindeststandard Arbeitskreis Beratungsprozesse A1-11.3.2  
24. Updategarantie A1-11.3.3  

H P  6 2 0 4   0 5 / 2 0 2 1  2  von 2  = im Rahmen der jeweiligen Versicherungssumme mitversichert/vereinbart 



Pauschaldeklaration 
 zur Privaten Pferdehalterhaftpflichtversicherung – Standard A01950/1 

 
Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Private Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV 2021) Abschnitt Standard 

Versicherte Eigenschaften   

1. Personen- und Sachschäden aus der gesetzlichen Haftpflicht als Halter von im Versicherungs-
schein aufgeführten Reittieren A1-1  

Versicherte Personen   

2. Versicherungsnehmer (VN) als Halter des Tieres A1-1  

3. Familienangehörige des Versicherungsnehmers A1-2.1 a)  

4. Tierhüter (nicht gewerbsmäßig) A1-2.1 b)  

Versicherte Leistungen   

5. Prüfung der Haftpflichtfrage A1-4.1  

6. Freistellung von berechtigten Schadenersatzansprüchen A1-4.1  

7. Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche A1-4.1  

Ansprüche untereinander   

8. Ansprüche der Tierhüter, Fremdreiter und Reitbeteiligten gegen den Versicherungsnehmer sowie 
darüber hinaus auch etwaige übergangsfähige Regressansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer von Sozialversicherungsträgern und privaten Krankenversicherungsträgern, Sozialhilfe-
trägern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden 

A1-2.1.1  

Deckungserweiterungen   

9. Allmählichkeitsschäden A1-6.2  

10. Auslandsschäden a) in Europa A1-6.4.1 a) bis zu 5 Jahren 

b) in sonstigen Ländern A1-6.4.1 b) bis zu 2 Jahren 

11. Vermögensschäden A1-6.5 50.000 Euro 

12. Schäden an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden A1-6.6.1.1 300.000 Euro 

13. Schäden an fremden Tieren durch gewollte und ungewollte Deckakte A1-6.7.1  

14. Flurschäden A1-6.7.2  

15. Schäden durch tierische Ausscheidungen A1-6.7.2  

16. Reiten und Führen ohne Sattel und Zaumzeug A1-6.7.2  

17. Teilnahme an reitsportlichen Veranstaltungen außer Rennen (z. B. Dressur- oder Springturnieren, 
Teilnahme an einer Jagd zu Pferd – auch Distanzritte) A1-6.9.1  

18. Offen- und Laufstallhaltung A1-6.9.2  

19. Gelegentliche und unentgeltliche Überlassung des versicherten Tieres an Dritte (Fremdreiterrisiko). 
Gesetzliche Ansprüche aus Schäden, die dem Fremdreiter durch das vom Halter überlassene 
Pferd entstehen, und gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Schäden Dritter durch die Überlas-
sung des Pferdes 

A1-6.9.3  

20. Therapiepferd zu privaten Zwecken A1-6.9.4  

Gewässerschäden und Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)   

21. Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko (Gewässerschadenrestrisiko). Mitversicherung von 
Schäden aus Kleingebinden bis 100 l Einzel- und 1.000 l Gesamtfassungsvermögen A2-1  

22. Versicherungsschutz für Umweltschäden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme, 
höchstens jedoch bis A2-2 3.000.000 Euro 

H P  6 2 0 7   0 5 / 2 0 2 1  1  von 2  = im Rahmen der jeweiligen Versicherungssumme mitversichert/vereinbart 
 
 



Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Private Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV 2021) Abschnitt Standard 

Sonstiges   

23. Erhöhung der Vorsorgeversicherung 
bis zu einer Pauschalversicherungssumme für Personen- und Sachschäden von maximal A1-9 

1.000.000 Euro 
und 50.000 Euro 
für Vermögens-

schäden 

24. Leistungsgarantie gegenüber Musterbedingungen des Verbandes A1-11.3.1  

25. Leistungsgarantie Mindeststandard Arbeitskreis Beratungsprozesse A1-11.3.2  

26. Updategarantie A1-11.3.3  

H P  6 2 0 7   0 5 / 2 0 2 1  2  von 2  = im Rahmen der jeweiligen Versicherungssumme mitversichert/vereinbart 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die Private Tierhalterhaftpflichtversicherung  

(AVB THV 2021) 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung 

und ist unterteilt in: 

Abschnitt A1 Privates Tierhalterhaftpflichtrisiko 
 für die allgemeinen und besonderen Risiken als privater Tierhalter 

A2 Besondere Umweltrisiken 
 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltschadensgesetz 

A3 Forderungsausfallrisiko 
 gilt bei Vereinbarung der Leistungsvariante Plus 

A4 Hunde-Schutzbrief 
 gilt nur, wenn er gesondert vereinbart wird 

A(GB) Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 enthält Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und zur Beitragsan-

gleichung 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ist unterteilt in: 

Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
B4 Weitere Regelungen (z. B. Mehrfachversicherung, Anschriftsänderung, Verjährung) 

 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und 
seine Nachträge. 
 
 
 
Leistungsvarianten 
Wir bieten die Tierhalterhaftpflichtversicherung in zwei verschiedenen Leistungsvarianten an: 

• Standard und • Plus. 
Welche Leistungsvariante Sie bei Abschluss des Vertrages ausgewählt haben, ergibt sich aus dem Versi-
cherungsschein. 
Bei dem Versicherungsschutz der Leistungsvariante Plus ist den Bestimmungen ein unterstrichener Hinweis 
vorangestellt. Er lautet: „Bei Vereinbarung von Plus gilt:“. Die nachfolgenden Bestimmungen von Plus sind 
grau hinterlegt. 
Die Leistungsvariante Standard als Grundschutz wird in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich hervorgehoben. 



Abschnitt A1 – Privates Tierhalterhaftpflichtrisiko 
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Teil A 
 
Abschnitt A1 – Privates Tierhalterhaftpflichtrisiko 
 
 

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko) ............................................................................. 2 
A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten 

(Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen) ..................................................................................... 2 
A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall ............................................................................................................. 2 
A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers .......................................................................... 2 
A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-

beteiligung) ......................................................................................................................................................... 3 
A1-6 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des privaten Tierhalters (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen 

und besondere Ausschlüsse) ............................................................................................................................. 3 
A1-6.1 Allgemeines Umweltrisiko .................................................................................................................. 3 
A1-6.2 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden ............................................................................................ 3 
A1-6.3 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger .............................................. 3 
A1-6.4 Schäden im Ausland und Kautionsleistungen ................................................................................... 4 
A1-6.5 Vermögensschäden .......................................................................................................................... 4 
A1-6.6 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden) ........................................................................ 4 
A1-6.7 Sonstige Besondere Regelungen zur Tierhalterhaftpflicht allgemein ................................................ 5 
A1-6.8 Besondere Regelungen für die Hundehalterhaftpflichtversicherung .................................................. 5 
A1-6.9 Besondere Regelungen für die Pferdehalterhaftpflichtversicherung .................................................. 6 

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse .................................................................................................................................... 6 
A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden .................................................................................................. 6 
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A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes 

Risiko) 
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Halter von im Versicherungsschein bezeichneten Tieren. 
Gewerbliche oder betriebliche Verwendung ist nur in 
Verbindung mit dem Betriebsrisiko versicherbar. 
Sämtliche vorhandenen Tiere der gleichen Gattung müs-
sen zur Beitragsberechnung angegeben werden. 
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als Halter von Jagdhunden, wenn be-
reits Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtver-
sicherung besteht. 

A1-1.2 Trotz Beitragszahlung besteht kein Versicherungs-
schutz für die Haftpflicht als Halter oder Hüter von 
Hunden folgender Rassen sowie Kreuzungen daraus: 
American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Ter-
rier, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogue de 
Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, 
Mastino Napoletano, Old English Bulldog, Pitbull-
Terrier, Römischer Kampfhund, Rottweiler, Stafford-
shire Bullterrier, Tosa Inu. 

 
A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 

Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs-
nehmer und mitversicherten Personen) 

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
a) der Familienangehörigen des Versicherungs-

nehmers, 
b) der nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüter (auch 

Familienangehörigen) und/oder Fremdreiter in 
dieser Eigenschaft (siehe auch A1-6.9.3), 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
c) der nicht gewerbsmäßigen Reitbeteiligung  

(siehe auch A1-6.9.5). 

A1-2.1.1 Dabei erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
Ansprüche der Tierhüter, Fremdreiter und Reitbetei-
ligten gegen den Versicherungsnehmer. Versichert 
sind darüber hinaus auch etwaige übergangsfähige 
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, 
privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen 
und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden. 

A1-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9), 
wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person 
entsteht. 

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risiko-
begrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten 
Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz so-
wohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
mitversicherten Personen. 

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der 
Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer 
als auch die mitversicherten Personen verantwortlich. 

 
A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig-
nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- 
oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n  
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s  

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadens-
ersatz statt der Leistung; 

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können; 

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit 
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzö-
gerung der Leistung; 

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung treten-
der Ersatzleistungen. 

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des 

Versicherers 
A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 

• die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
• die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-

sprüche und 
• die Freistellung des Versicherungsnehmers von 

berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-
ches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit 
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen. 

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatz-
ansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt 
dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des 
Versicherungsnehmers. 

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadener-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, 
die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenord-
nungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbar-
ten höheren Kosten des Verteidigers. 

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der 
Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben. 
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A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
beteiligung) 

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten, im Ver-
sicherungsschein genannten, Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt. 

A1-5.1.1 Bei Vereinbarung einer Versicherungssumme von 
über 15 Millionen Euro gilt Folgendes: 
Bei Personenschäden ist die Höchstentschädigungs-
leistung innerhalb der Versicherungssumme auf 
15 Millionen Euro je geschädigte Person begrenzt. 

A1-5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungs-
summe begrenzt. 

A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
• auf derselben Ursache, 
• auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
• auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 
bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungs-
leistung des Versicherers mit einem im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen festgelegten Betrag 
(Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründeten Haft-
pflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Ver-
sicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteili-
gung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprü-
che abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt 
der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die 
Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unbe-
rechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-
den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis 
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche. 

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme oder den 
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-

nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
A1-6 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des 

privaten Tierhalters (Versicherungsschutz, Risiko-
begrenzungen und besondere Ausschlüsse) 
A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne Risi-
ken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risi-
ken geltenden besonderen Ausschlüsse. 
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, 
finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle ande-
ren Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 – 
Leistungen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine 
Ausschlüsse). 

A1-6.1 Allgemeines Umweltrisiko 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung. 
Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie 
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, 
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erschei-
nungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder 
Wasser ausgebreitet haben. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche aus Gewässerschäden. 
Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Um-
weltschadensgesetz siehe Abschnitt A2 (besondere 
Umweltrisiken). 

A1-6.2 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden 
a) durch Abwässer – auch aus dem Rückstau des 

Straßenkanals. 
Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schä-
den durch häusliche Abwässer; 

b) als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube 
ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einlei-
tung in ein Gewässer; 

c) die entstehen durch allmähliche Einwirkung der 
Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit 
und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und 
dergleichen). 

A1-6.3 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger 

A1-6.3.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Schäden, die verursacht werden durch den Ge-
brauch ausschließlich von folgenden nicht versiche-
rungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-
Anhängern: 
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 

verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf 
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit; 

b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauart-
bedingter Höchstgeschwindigkeit; 

c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit; 

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr 
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwin-
digkeit; 

e) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungs-
pflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen We-
gen und Plätzen verkehren. 

A1-6.3.2 Für alle vorgenannten Fahrzeuge gilt: 
Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten 
Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
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das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer 
gebraucht wird. 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten). 

A1-6.4 Schäden im Ausland und Kautionsleistungen 
A1-6.4.1 Auslandsschäden 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versi-
cherungsfälle ausschließlich, wenn diese bei einem 
vorübergehenden Auslandsaufenthalt eingetreten sind: 
a) in Europa von bis zu fünf Jahren Dauer, 
b) in sonstigen Ländern bis zu zwei Jahren Dauer. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
a) in Europa ohne zeitliche Begrenzung, 
b) in sonstigen Ländern bis zu fünf Jahren Dauer. 

Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer aus § 110 Sozialgesetzbuch VII. 

A1-6.4.2 Definition Europa 
Zu Europa im Sinne dieser Versicherungsbedingun-
gen gehören die Länder der geographischen Gren-
zen Europas sowie den außereuropäischen Gebie-
ten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Uni-
on gehören. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
A1-6.4.3 Kautionsleistungen 

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versiche-
rungsfall durch behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner 
gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer den erforderli-
chen Betrag bis zur nachfolgend bestimmten Höhe 
zur Verfügung. 
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu 
leistende Schadensersatzzahlung angerechnet. Ist die 
Kaution höher als der zu leistende Schadensersatz, 
ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Diffe-
renzbetrag zurückzuzahlen. 
Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geld-
buße oder für die Durchsetzung von Schadensersatz-
forderungen, die über diese Privathaftpflichtversiche-
rung nicht versichert sind, einbehalten wird oder die 
Kaution verfallen ist. 
Dieser Versicherungsschutz besteht weltweit. Die 
Höchstersatzleistung ist auf 250.000 Euro begrenzt. 

A1-6.4.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

A1-6.5 Vermögensschäden 
A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die 
weder durch Personen- noch durch Sachschäden 
entstanden sind. 

A1-6.5.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche wegen Vermögensschäden 
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-

veranstaltung; 
f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-

stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung; 

g) aus Rationalisierung und Automatisierung; 
h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutz-

rechten und Urheberrechten sowie des Kartell- 
oder Wettbewerbsrechts; 

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 
Vor- und Kostenanschlägen; 

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen; 

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

m) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

A1-6.5.3 Die Versicherungssumme für Vermögensschäden be-
trägt 50.000 Euro je Versicherungsfall. Die Höchst-
ersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versi-
cherungssumme. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
Die Versicherungssumme für Sachschäden gilt zu-
gleich auch als pauschale Versicherungssumme für 
Vermögensschäden. 

A1-6.6 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden) 
Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Ver-
sicherungsnehmer gemieteten Sachen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. 

A1-6.6.1 Versichert ist, abweichend von A1-7.5, die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Mietsachschäden ausschließlich: 

A1-6.6.1.1 an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwe-
cken gemieteten Räumen in Gebäuden. 
Die Höchstersatzleistung für diese Schäden beträgt 
je Versicherungsfall 300.000 Euro. Die Höchst-
ersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 600.000 Euro. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
Die Höchstersatzleistung ist innerhalb der verein-
barten Versicherungssumme nicht begrenzt.; 

A1-6.6.1.2 an mobilen Einrichtungsgegenständen/Inventar 
in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen,  
-häusern. 
Die Höchstersatzleistung für diese Schäden beträgt 
je Versicherungsfall 30.000 Euro. Die Höchst-
ersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 60.000 Euro; 

A1-6.6.1.3 – zusätzlich bei der Hundehalterhaftpflichtver-
sicherung – 
a) an zu privaten Zwecken gemieteten, geliehe-

nen, gepachteten, geleasten oder gefällig-
keitshalber überlassenen fremden beweg-
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lichen Sachen, die nicht Einrichtungsgegen-
stände sind. 
Die Höchstersatzleistung für diese Schäden 
beträgt je Versicherungsfall 5.000 Euro. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt 10.000 Euro. 
Nicht versichert sind: 
• Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahr-

zeugen 
• Schäden an Sachen, die dem Beruf oder 

Gewerbe der versicherten Personen dienen 
• Schäden an elektronischen Geräten (auch 

medizinischen Hilfsmitteln), die der versi-
cherten Person mehr als drei Monate über-
lassen werden; 

• Schäden an Wertsachen 
Als Wertsachen gelten Bargeld, Urkunden 
(einschließlich Sparbücher), Wertpapiere, 
Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen, Medaillen, Pelze, handgeknüpfte 
Teppiche, Gobelins und Kunstgegenstän-
de, alle Sachen aus Gold und Silber; 

• sowie alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden; 

b) an zu privaten Zwecken gemieteten oder ge-
liehenen Hundetransportanhängern. 
Die Höchstersatzleistung für diese Schäden 
beträgt je Versicherungsfall 10.000 Euro. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt 20.000 Euro; 

A1-6.6.1.4 – zusätzlich bei der Pferdehalterhaftpflichtver-
sicherung – 
a) an zu privaten Zwecken gemieteten Stallungen, 

Reithallen, Weiden, Boxen und Koppeln. 
Die Höchstersatzleistung für diese Schäden 
beträgt je Versicherungsfall 50.000 Euro. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt 100.000 Euro; 

b) an zu privaten Zwecken gemietetem oder ge-
liehenem Reitzubehör (z. B. Sattel, Helm, 
Gerte, Trense). 
Die Höchstersatzleistung für diese Schäden 
beträgt je Versicherungsfall 5.000 Euro. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt 10.000 Euro; 

c) an zu privaten Zwecken gemieteten oder gelie-
henen Pferdetransportanhängern, -kutschen, 
-schlitten. 
Die Höchstersatzleistung für diese Schäden 
beträgt je Versicherungsfall 10.000 Euro. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt 20.000 Euro. 
Darüber hinaus gilt: Beschädigt ein über diesen 
Vertrag versichertes Pferd unmittelbar ein von 
einem Dritten geliehenes oder unentgeltlich 
überlassenes Kraftfahrzeug während des Be- 
und Entladens des Transportanhängers, be-
steht Versicherungsschutz bis zur Höhe der 
vereinbarten Selbstbeteiligung der Vollkasko-
versicherung. Die Versicherungssumme je 
Schaden beträgt maximal 1.000 Euro. 

A1-6.6.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche wegen 
• Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-

spruchung, 
• Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten und allen sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden, 

• Glasschäden, soweit sich der Versicherungs-
nehmer hiergegen besonders versichern kann, 

• Schäden infolge von Schimmelbildung. 
A1-6.7 Sonstige Besondere Regelungen zur Tierhalter-

haftpflicht allgemein 
A1-6.7.1 Gewollter und ungewollter Deckakt 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden aus gewolltem 
und ungewolltem Deckakt durch versicherte Tiere. 

A1-6.7.2 Flurschäden und tierische Ausscheidungen, 
Haltung 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden 
• durch Flurschäden, 
• durch tierische Ausscheidungen, 
• aus dem Führen ohne Leine und/oder Maulkorb, 
• aus dem Reiten und Führen ohne Sattel und/ 

oder Zaumzeug. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
A1-6.7.3 Rettungs- und Bergungskosten für versicherte Tiere 

Versichert sind Aufwendungen, die der Versicherungs-
nehmer, für die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Tiere zur Bergung dieser Tiere zu erbringen hat. 
Die Versicherungssumme beträgt 2.500 Euro, höchs-
tens aber das Doppelte für alle Schäden eines Ver-
sicherungsjahres. 
Bei der Hundehalterhaftpflichtversicherung gilt 
abweichend: Die Versicherungssumme beträgt 
20.000 Euro, höchstens aber das Doppelte für alle 
Schäden eines Versicherungsjahres. 

A1-6.8 Besondere Regelungen für die Hundehalterhaft-
pflichtversicherung 

A1-6.8.1 Teilnahme an Hundesport-Veranstaltungen und 
Lehrgängen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der privaten Teilnahme an 
• Hundesport-Veranstaltungen, 
• Schauvorführungen, 
• Hundeschulen/ -lehrgängen und Prüfungen 
sowie den Vorbereitungen (Training) hierzu. 

A1-6.8.2 Therapie-, Assistenz-, Rettungs- oder Suchhund 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für Schäden aus der Verwendung 
bzw. Überlassung des Tieres als Therapie-, Assis-
tenz-, Rettungs- oder Suchhund, wenn dies nicht im 
Rahmen eines Gewerbes oder Betriebes des Versi-
cherungsnehmers erfolgt. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
A1-6.8.3 Hundewelpen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Halter von Hundewelpen bis zu 
einem Alter von einem Jahr, sofern sich das versi-
cherte Muttertier noch im Besitz des Versicherungs-
nehmers befindet. 
Bleiben die Tiere länger im Besitz des Versiche-
rungsnehmers, sind sie zur Beitragsregulierung ge-
mäß A(GB)-2 anzumelden. 

A1-6.8.4 Hundetierarztkosten-Ausfalldeckung 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 
Hund des Versicherungsnehmers durch einen frem-
den Hund verletzt wird und der Halter des fremden 
Hundes nicht in Anspruch genommen werden kann, 
weil er 
• mit zumutbarem Aufwand nicht zu ermitteln ist 

oder 
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• zahlungsunfähig ist und auch keinen Versiche-
rungsschutz aus einer Haftpflichtversicherung hat. 

Der Versicherer erstattet die Tierarztkosten nach 
Vorlage der Original-Tierarztrechnung. 
Die Höchstersatzleistung für die Tierarztkosten be-
trägt je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
1.500 Euro. 

A1-6.9 Besondere Regelungen für die Pferdehalterhaft-
pflichtversicherung 

A1-6.9.1 Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen 
Versichert ist die Teilnahme an folgenden Turnieren 
oder Veranstaltungen (z. B. Dressur-, Springturniere, 
Teilnahme an einer Jagd zu Pferd; auch Distanzritte) 
einschließlich der Vorbereitungen hierzu. 
Ausdrücklich nicht versichert ist die Teilnahme an 
Pferderennen (z. B. Galopp- oder Trabrennen) sowie 
das entsprechende Training hierzu. 

A1-6.9.2 Offen- und Laufstallhaltung 
Der Versicherungsschutz wird durch die Haltung der 
Tiere nicht beeinflusst. 

A1-6.9.3 Fremdreiterrisiko 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der gelegentlichen und un-
entgeltlichen Überlassung der versicherten Tiere an 
Dritte (Fremdreiterrisiko) – siehe auch A1-2.1. 
Ausdrücklich nicht versichert ist die Erteilung von 
Reitunterricht. 

A1-6.9.4 Therapiepferd 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für Schäden aus der Verwendung 
bzw. Überlassung des Tieres als Therapiepferd, 
wenn dies nicht im Rahmen eines Gewerbes oder 
Betriebes des Versicherungsnehmers erfolgt. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
A1-6.9.5 Reitbeteiligungen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Durchführung einer nicht ge-
werbsmäßigen Reitbeteiligung – siehe auch A1-2.1 c). 
Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte 
Rechtsverhältnisse über die regelmäßige Benutzung 
des versicherten Reitpferdes gegen Beteiligung an 
den Unterhaltskosten. 
Ausdrücklich nicht versichert ist die Erteilung von 
Reitunterricht. 

A1-6.9.6 Fohlen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als Halter von Fohlen bis zu ei-
nem Alter von einem Jahr, sofern sich das versicher-
te Muttertier noch im Besitz des Versicherungsneh-
mers befindet. 
Bleiben die Tiere länger im Besitz des Versiche-
rungsnehmers, sind sie zur Beitragsregulierung ge-
mäß A(GB)-2 anzumelden. 

A1-6.9.7 Kutsch- und Planwagenfahrten 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der Verwendung der versi-
cherten Tiere als Zugtiere bei privaten Fahrten mit 
Kutsche oder Planwagen. 

 
A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen: 

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leis-
tungen 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit 
• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander 
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-

7.4 benannten Personen gegen die mitversicher-
ten Personen, 

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern des-
selben Versicherungsvertrags, 

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags. 

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche 
von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Per-
sonen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer 
a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm 

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 
gehören; 

Als Angehörige gelten 
• Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-

partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, 

• Eltern und Kinder, 
• Adoptiveltern und -kinder, 
• Schwiegereltern und -kinder, 
• Stiefeltern und -kinder, 
• Großeltern und Enkel, 
• Geschwister sowie 
• Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein 

familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind). 

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-
fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute 
Person ist; 

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 
rechtsfähiger Verein ist; 

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern. 

Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprü-
che von Angehörigen der dort genannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

A1-7.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen-
macht, besonderer Verwahrungsvertrag 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
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Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer 
oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versi-
cherungsnehmers diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-
langt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrags sind. 

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und 
zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder 
Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sa-
chen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
übernommen haben. 

A1-7.7 Asbest 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnis-
se zurückzuführen sind. 

A1-7.8 Gentechnik 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
zurückzuführen sind auf 
a) gentechnische Arbeiten, 
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
c) Erzeugnisse, die 

• Bestandteile aus GVO enthalten, 
• aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt 

wurden. 
A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 
Diskriminierung 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen. 

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
a) Personenschäden, die aus der Übertragung einer 

Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren, 
b) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-

cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. 

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
welche entstehen durch 
a) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
b) Überschwemmungen stehender oder fließender 

Gewässer. 
A1-7.13 Strahlen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strah-
len von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers verursachen. 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird. 

A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze 
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 

eine mitversicherte Person oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen 
werden. 

b) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge aus 
• der Planung oder Konstruktion, Herstellung 

oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen 
oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, 
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in 
Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren, 

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspekti-
on, Überholung, Reparatur, Beförderung) an 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen. 

c) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, 
Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer 
von Luftlandeplätzen. 

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an 
einem Luft- oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Perso-
nen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

A1-7.16 Wasserfahrzeuge 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an 
einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne 
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das 
Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

A1-7.17 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung 
elektronischer Daten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um 
Schäden aus 
a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten, 
b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 

Daten, 
c) Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-

austausch, 
d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 
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A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhun-
gen und Erweiterungen) 
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers 

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten 
Risikos. 
Dies gilt nicht 
• für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von 

versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen sowie 

• für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Ver-
sicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung) 
A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzli-

che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risi-
ken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags 
neu entstehen, sofort versichert. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss 
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstri-
chen war. 
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine 
Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Ab-
satz 4 auf den Betrag von 1.000.000 Euro für Personen- 
und Sachschäden und 50.000 Euro für Vermögens-
schäden begrenzt. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
Die Versicherungssumme für neue Risiken entspricht 
der für den Vertrag vereinbarten Versicherungssumme 
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder 

Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, 
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder 
Führen von Bahnen; 

c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen; 

d) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden 
und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versi-
cherungsverträgen zu versichern sind; 

e) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher 
und amtlicher Tätigkeit. 

 

A1-10 Fortsetzung der Tierhalterhaftpflichtversicherung 
nach dem Tod des Versicherungsnehmers 
Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der 
bedingungsgemäße Versicherungsschutz bis zum 
nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Das gilt 
• für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen 

Lebenspartner des Versicherungsnehmers und/oder 
• unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Le-

benspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungs-
nehmers. 

Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überle-
benden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner 
beglichen, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

 
A1-11 Sonstige vertragliche Regelungen 
A1-11.1 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit des Versi-

cherungsnehmers 
A1-11.1.1 Beitragsbefreiung 

Wird der Versicherungsnehmer unfreiwillig arbeits-
los, wird der Vertrag vorübergehend beitragsfrei wei-
tergeführt. 
Unfreiwillige Arbeitslosigkeit liegt auch dann vor, wenn 
der Versicherungsnehmer und sein Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis einvernehmlich durch Aufhebungs-
vertrag beendet haben. 

A1-11.1.2 Leistungsfreiheit 
Kein Anspruch auf Gewährung von beitragsfreiem 
Versicherungsschutz besteht, wenn der Versiche-
rungsnehmer 
a) wegen fristloser Kündigung seines Arbeitsver-

hältnisses durch seinen Arbeitgeber arbeitslos 
geworden ist oder 

b) das Arbeitsverhältnis selbst gekündigt hat. 
A1-11.1.3 Voraussetzungen für beitragsfreien Versiche-

rungsschutz 
A1-11.1.3.1 Vom Beginn dieser Leistungszusage an bis zum 

Eintritt der Arbeitslosigkeit sind die Beiträge zu 
dieser Versicherung mindestens 36 Monate lang 
ununterbrochen entrichtet worden. 

A1-11.1.3.2 Bei Beginn dieser Leistungszusage hat der Versi-
cherungsnehmer das 50. Lebensjahr und bei Be-
ginn der Arbeitslosigkeit das 60. Lebensjahr noch 
nicht vollendet. 

A1-11.1.3.3 Der Versicherungsnehmer ist unmittelbar vor Eintritt 
der Arbeitslosigkeit mindestens 3 Jahre als Arbeit-
nehmer ununterbrochen sozialversicherungspflich-
tig in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis be-
schäftigt gewesen. 

A1-11.1.3.4 Durch Bescheinigung seines Arbeitgebers weist der 
Versicherungsnehmer das Vorliegen der Voraus-
setzungen gemäß A1-11.1.3.3 sowie die Gründe 
für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach. 

A1-11.1.4 Nachweis 
Der Versicherungsnehmer legt eine Bescheinigung 
der Bundesagentur für Arbeit vor, aus der sich der 
Beginn der Arbeitslosigkeit ergibt. 

A1-11.1.5 Auszubildende, Studenten 
Die Beitragsbefreiung gilt auch für 

A1-11.1.5.1 Auszubildende, die unmittelbar nach 3-jähriger 
ununterbrochener Ausbildung arbeitslos werden; 

A1-11.1.5.2 Auszubildende, wenn sie nach ununterbrochener 
Ausbildung und sofort anschließender Beschäfti-
gung als Arbeitnehmer in einem unbefristeten so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis ar-
beitslos werden und der Zeitraum der Ausbil-
dung/Beschäftigung insgesamt mindestens 3 Jahre 
betragen hat; 
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A1-11.1.5.3 Studenten in einem staatlich anerkannten Studien-
gang an einer Fachhochschule oder Universität, 
die eine mindestens 3-jährige ununterbrochene 
Studiendauer nachweisen können und unmittelbar 
anschließend arbeitslos werden. 
Anstelle einer Bescheinigung des Arbeitgebers 
gemäß A1-11.1.3.4 ist eine Studienbescheinigung 
der Fachhochschule oder Universität erforderlich. 
Bei Studienabbruch besteht kein Anspruch auf Bei-
tragsbefreiung. 

A1-11.1.5.4 Studenten in einem staatlich anerkannten Studien-
gang an einer Fachhochschule oder Universität, 
wenn sie nach mindestens 3-jähriger ununterbro-
chener Studiendauer und sofort anschließender 
Beschäftigung als Arbeitnehmer in einem unbefris-
teten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nis arbeitslos werden. 

A1-11.1.6 Leistung 
A1-11.1.6.1 Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird der Vertrag 

auf Antrag beitragsfrei gestellt. 
Die Beitragsbefreiung gilt für längstens 12 Monate 
und beginnt mit dem Kalendermonat, der auf den 
Eingang der unter A1-11.1.3 bis A1-11.1.5 ge-
nannten Bescheinigungen beim Versicherer folgt. 
Für diesen Zeitraum bereits geleistete Beitragszah-
lungen werden anteilig erstattet. 
Die Beitragsbefreiung endet mit Wiederaufnahme 
einer neuen sozialversicherungspflichtigen Tätig-
keit, die dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen 
ist. Während der Beitragsbefreiung muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer den Bewilli-
gungsbescheid der Bundesagentur für Arbeit vor-
legen, aus dem sich die Dauer des Bezuges von 
Arbeitslosengeld ergibt. Außerdem ist das unun-
terbrochene Fortbestehen der Arbeitslosigkeit alle 
3 Monate nachzuweisen. 
Unabhängig davon ist der Versicherer jederzeit be-
rechtigt, bei der Bundesagentur für Arbeit Auskünfte 
über die Fortdauer der Arbeitslosigkeit einzuholen. 

A1-11.1.6.2 Hat eine Beitragsbefreiung gemäß A1-11.1.6.1 
weniger als den vereinbarten Zeitraum betragen 
und tritt nach Wiederaufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung als Arbeitneh-
mer erneut unfreiwillige Arbeitslosigkeit ein, wird 
die Dauer der Beitragsbefreiung auf Antrag auf 
insgesamt den vereinbarten Zeitraum ausgedehnt. 

A1-11.1.6.3 Sofern der Versicherungsnehmer eine Beitragsbe-
freiung insgesamt für den vereinbarten Zeitraum in 
Anspruch genommen hat, müssen die Vorausset-
zungen für eine nochmalige Beitragsbefreiung neu 
erfüllt werden. 

A1-11.2 Home-Service 
A1-11.2.1 Erreichbarkeit und Leistung 

Auch außerhalb der Geschäftszeiten steht dem Ver-
sicherungsnehmer ein spezieller Home-Service rund 
um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, zur Ver-
fügung. Im Notfall organisiert dieser rasche Hilfe und 
vermittelt qualifizierte Handwerker und Dienstleister. 

A1-11.2.2 Rufnummer 
Dieser Home-Service kann unter der im Versiche-
rungsschein genannten Telefonnummer erreicht 
werden. 

A1-11.3 Leistungsgarantien 
A1-11.3.1 Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedin-

gungen des Verbandes 
Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Bedingun-
gen weichen ausschließlich zum Vorteil des Versi-
cherungsnehmers von den durch den Gesamtver-
band der Versicherungswirtschaft (GDV) unverbind-
lich empfohlenen Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Private Hundehalterhaftpflichtversi-
cherung (AVB Private HundehalterHV) bzw. Private 

Pferdehalterhaftpflichtversicherung (AVB Private 
PferdehalterHV) – Stand Mai 2020 – ab 

A1-11.3.2 Leistungsgarantie Mindeststandard Arbeitskreis 
Beratungsprozesse 
Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeine 
Versicherungsbedingungen für die Private Tierhal-
terhaftpflichtversicherung (AVB THV 2021) weichen 
ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsneh-
mers von den Mindeststandards des Arbeitskreis Be-
ratungsprozesse für die Private Haftpflichtversiche-
rung – Stand 28.09.2015 – ab 

A1-11.3.3 Künftige Bedingungs- und Leistungsverbesse-
rungen (Updategarantie) 
Werden die diesem Vertrag zugrunde liegenden All-
gemeine Versicherungsbedingungen für die Private 
Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV 2021) 
ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsneh-
mers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die 
Inhalte der neuen Bedingungen mit Einführung auch 
für diesen Vertrag. 

Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
A1-11.4 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 
A1-11.4.1 Gegenstand der Deckung 

Besteht zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch ein 
anderweitiger, in den nächsten 24 Monaten enden-
der Tierhalterhaftpflichtvertrag für das gleiche Risiko, 
gilt eine Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 
vereinbart. Nachträglich vorgenommene Änderungen 
an der anderweitig bestehenden Versicherung be-
wirken keine Erweiterung der Differenzdeckung. 
Der Versicherungsschutz aus dem anderweitigen Ver-
trag geht bis zu dessen Ablauf dem Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag vor (Subsidärdeckung). 
Die Differenzdeckung ergänzt den Versicherungs-
schutz der anderweitigen Versicherung in nachste-
hend beschriebenem Umfang. 
Der Versicherungsschutz gilt längstens für 15 Mona-
te, rückgerechnet ab Beginn dieses Vertrages, und 
endet automatisch mit dem Beginn dieses Vertrages 
oder entfällt rückwirkend ab Beginn, wenn der Ver-
trag nicht zustande kommt. 

A1-11.4.2 Umfang der Summendifferenzdeckung 
Versichert ist die Differenz zwischen den Versiche-
rungssummen/Ersatzleistungen dieses Vertrages und 
den Versicherungssummen/Ersatzleistungen des 
Grundvertrages. Versicherungsschutz besteht, wenn 
und soweit die Ersatzleistung für ein versichertes 
Schadenereignis die Versicherungssummen des an-
derweitig bestehenden Grundvertrages überschreitet, 
und zwar nur für den darüberhinausgehenden Teil des 
Schadens bis zur Höhe der Versicherungssumme 
dieses Vertrages. 

A1-11.4.3 Nicht-Anwendbarkeit der Summendifferenzdeckung 
Die Bestimmungen der Summendifferenzdeckung 
finden keine Anwendung bei 
• Risiken, für die in diesem Vertrag Versiche-

rungsschutz mit eingeschränkten Versicherungs-
summen (Sublimits) geboten wird. Die in diesem 
Vertrag genannten eingeschränkten Versiche-
rungssummen bilden die Höchstgrenze für die 
Summendifferenzdeckung; 

• Selbstbehalten des Grundvertrages. 
Darüber hinaus gilt: Die diesem Vertrag zugrundelie-
genden Selbstbehaltsregelungen gelten grundsätzlich 
auch, wenn der Grundvertrag keine Selbstbehalts-
regelungen enthält. 

A1-11.4.4 Umfang der Konditionsdifferenzdeckung 
Für Schadenereignisse, für die Versicherungsschutz 
nach dem Inhalt des Grundvertrages nicht vorgese-
hen ist, besteht im Rahmen und Umfang dieses Ver-
trages Versicherungsschutz. Besteht keine Deckung 



Abschnitt A1 – Privates Tierhalterhaftpflichtrisiko 

H P  2 9 0 2 - A 1   0 5 / 2 0 2 1  b  1 0  von 1 0  

über den Grundvertrag ist dies durch Bestätigung 
des Vorversicherers nachzuweisen. 
Soweit über den Grundvertrag Versicherungsschutz 
besteht, geht diese Deckung dem Versicherungs-
schutz der Konditionsdifferenzdeckung vor. 

A1-11.4.5 Obliegenheiten 
Der Versicherungsnehmer dieses Vertrages ist ver-
pflichtet, 
• Änderungen des Grundvertrages unverzüglich 

anzuzeigen, 
• alle den Grundvertrag betreffenden Nachträge 

oder sonstige Dokumente oder Bestätigungen 
einzureichen, 

• alle Versicherungsfälle beim Versicherer des 
Grundvertrages geltend zu machen. 

A1-11.4.6 Ausschlüsse 
Über diesen Vertrag besteht kein Versicherungs-
schutz, sofern dem Versicherungsnehmer der Versi-
cherungsschutz im Grundvertrag wegen 
• Nichtzahlung des Beitrages, 
• der Verletzung einer Obliegenheit – auch teilwei-

se – verweigert wurde. 
A1-11.4.7 Ablauf der Summen- und Konditionsdifferenzde-

ckung 
Mit Ablauf des Grundvertrages besteht vollumfänglich 
Versicherungsschutz im Rahmen dieses Vertrages. 
Mit der nächsten Hauptfälligkeit des Grundvertrages 
endet automatisch diese Summen- und Konditions-
differenzdeckung – auch bei Weiterführung des Grund-
vertrages über die nächste Hauptfälligkeit hinaus. 
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Abschnitt A2 – Besondere Umweltrisiken 
 
Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abweichend 
von A1-6.1 – und für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1 und den folgen-
den Bedingungen. 
Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen (Allge-
meines Umweltrisiko) siehe A1-6.1. 
 
A2-1 Gewässerschäden 
A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen 
einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffen-
heit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). Hierbei werden Vermögensschäden 
wie Sachschäden behandelt. 
Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Be-
treiber der Versicherungsnehmer ist, resultieren, be-
steht Versicherungsschutz ausschließlich für Anlagen 
bis 100 l/kg Inhalt (Kleingebinde) soweit das Gesamt-
fassungsvermögen der vorhandenen Behälter 1.000 l/ 
kg nicht übersteigt. 
Wenn mit den Anlagen die o.g. Beschränkungen über-
schritten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (A1-9). 

A2-1.2 Rettungskosten 
Der Versicherer übernimmt 
• Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie 

• außergerichtliche Gutachterkosten. 
Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachter-
kosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- 
und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch in-
soweit von ihm übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers. 

A2-1.3 Ausschlüsse 
a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 

Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Ge-
setzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

b) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die nachweislich 
• auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 

Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-
ralstreik, illegalem Streik oder 

• unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder 
Maßnahmen 

beruhen. 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
A2-2 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-

densgesetz (USchadG) 
Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) ist eine 
a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 

Lebensräumen, 

b) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
c) Schädigung des Bodens. 

A2-2.1 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versi-
cherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflich-
ten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden 
gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrags 
• die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder 

• die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich 
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko). 
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsneh-
mer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Um-
weltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrags 
erfasst sind. 

A2-2.2 Ausland 
Versichert sind im Umfang von A1-6.4 die im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretenden Versicherungsfälle. 
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungs-
nehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß 
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Um-
fang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

A2-2.3 Ausschlüsse 
a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 

Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

b) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden 
• die durch unvermeidbare, notwendige oder in 

Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

• für die der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässer-
schadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

A2-2.4 Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme für Umweltschäden steht in 
Höhe der vereinbarten pauschalen Versicherungs-
summe für Personen- und Sachschäden zur Verfügung. 
Sofern nichts anderes vereinbart und im Versicherungs-
schein dokumentiert ist, beträgt die Versicherungs-
summe für Umweltschäden höchstens 3.000.000 Euro. 
Die Versicherungssumme ist zugleich auch die Jahres-
höchstersatzleistung. 
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Abschnitt A3 – Forderungsausfallrisiko 
 
 
Bei Vereinbarung von Plus gilt: 
A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 
A3-1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversi-
cherte Person während der Wirksamkeit der Versiche-
rung von einem Dritten geschädigt wird (Versiche-
rungsfall) unter folgenden Voraussetzungen: 
• Der wegen dieses Schadenereignisses in An-

spruch genommene Dritte kann seiner Schadens-
ersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nach-
kommen, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfä-
higkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten fest-
gestellt worden ist und 

• die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten 
ist gescheitert. 

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Perso-
nen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögens-
schaden zur Folge hat und für den der Dritte aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts zum Schadensersatz verpflichtet ist (schädi-
gender Dritter). 

A3-1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in 
dem der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungs-
schutz im Rahmen und Umfang, der in Abschnitt A1 
geregelten Privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung 
des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im 
Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Person 
des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 
Aus-schlüsse Anwendung, die für den Versicherungs-
nehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden im 
Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätig-
keit verursacht hat oder wenn der Schädiger den Ver-
sicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 
Für die Hundehalterhaftpflichtversicherung gilt zu-
sätzlich: 
Versichert sind ausschließlich gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des 
Schädigers als privater Halter eines Hundes wegen 
Personen- oder Sachschäden der versicherten Personen; 
Für die Pferdehalterhaftpflichtversicherung gilt zu-
sätzlich: 
Versichert sind ausschließlich gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des 
Schädigers als privater Halter eines Pferdes wegen 
Personen- oder Sachschäden der versicherten Personen. 

 
A3-2 Leistungsvoraussetzungen 

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leistungs-
pflichtig, wenn 

A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder 
einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen 
Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder in 
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 
der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein oder im 
Vereinigten Königreich festgestellt worden ist. Aner-
kenntnis, Versäumnisurteile und gerichtliche Verglei-
che sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne einen dieser Titel bestanden hätte; 

A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig 
ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer 
oder eine mitversicherte Person nachweist, dass 
• eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befrie-

digung geführt hat, 

• eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, 
da der schadensersatzpflichtige Dritte in den letz-
ten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung 
über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat 
oder 

• ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten 
durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen 
Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfah-
ren mangels Masse abgelehnt wurde, 

und 
A3-2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den scha-

densersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versiche-
rungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare 
Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt 
wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschrei-
bung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken. 

 
A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
A3-3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulier-

ten Forderung. 
A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 

jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt. 

A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine 
Rechte aus diesem Vertrag zu. 

 
A3-4 Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.4 – 
für Schadenereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, 
Liechtenstein oder im Vereinigten Königreich eintreten. 

 
A3-5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfall-

risiko 
A3-5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

sprüche wegen Schäden an 
a) Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Anhängern, Luft- 

und Wasserfahrzeugen; 
b) Immobilien 
c) Tieren 
d) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, 

Gewerbe, Beruf, Dienst oder Amt des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person 
zuzurechnen sind. 

A3-5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechts-

verfolgung; 
b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder 

vertraglichen Forderungsübergangs; 
c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass be-

rechtigte Einwendungen oder begründete Rechts-
mittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder 
eingelegt wurden; 

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 
• ein anderer Versicherer Leistungen zu erbrin-

gen hat (z. B. der Schadensversicherer des 
Versicherungsnehmers) oder 

• ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleis-
tungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch 
nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteili-
gungsansprüche oder ähnliche von Dritten 
handelt. 
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Abschnitt A4 – Hunde-Schutzbrief 
 
Sofern besonders vereinbart und im Versicherungsschein 
genannt, ergänzt dieser Abschnitt zum Hunde-Schutzbrief die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Private Tierhalter-
haftpflichtversicherung – Plus (AVB THV 2021). 
 
A4-1 Vertragsgrundlage – allgemeine Bestimmungen 

Der Versicherer erbringt im Rahmen der nachstehenden 
Bedingungen durch einen von ihm beauftragten Dienst-
leister Serviceleistungen mit Kostenübernahme (nachfol-
gend Leistungen genannt). Es gelten die vereinbarten 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Private 
Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV 2021) (Haupt-
vertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen 
nicht etwas anderes ergibt. 

 
A4-2 Versicherungsfall 

Ein Versicherungsfall liegt vor bzw. ein Anspruch auf 
Serviceleistungen mit Kostenübernahme entsteht, wenn 
der Versicherungsnehmer 
• sich infolge Krankheit, Unfall oder eines stationären 

Aufenthaltes in einem Krankenhaus oder einer Re-
habilitationseinrichtung nicht um den versicherten 
Hund kümmern kann oder 

• organisatorische Hilfestellung benötigt, weil der ver-
sicherte Hund einen Unfall erlitten hat, krank oder 
verstorben ist oder 

• sich infolge seines Umzugs, seiner Hochzeit oder ei-
nes Trauerfalls nicht um den versicherten Hund 
kümmern kann. 

 
A4-3 Leistungsvoraussetzungen 
A4-3.1 Voraussetzung für die Erbringung unserer Leis-

tung ist, dass der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall nach A4-2 das im Versicherungs-
schein genannte Notruf-Telefon anruft. 
Das Notruf-Telefon steht hierfür an allen Tagen des 
Jahres, 24 Stunden am Tag zur Verfügung. 

A4-3.2 Ruft der Versicherungsnehmer nicht das Notruf-Telefon 
an, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Kostenübernahme frei, es sei denn, dass die Verlet-
zung dieser Leistungsvoraussetzung (Obliegenheit) 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versi-
cherer insoweit zur Kostenübernahme verpflichtet, als 
die Verletzung keinen Einfluss auf die Höhe der zu 
übernehmenden Kosten gehabt hat. 

A4-3.3 Die Erbringung der Assistance-Leistungen erfolgt ent-
sprechend der lokalen Verfügbarkeit von entsprechen-
den Dienstleistern (nach A4-6) und den örtlichen Ge-
gebenheiten. Die Erstattung der nach A4-6 aufgeführ-
ten versicherten Kosten kann nur bei Vorlage einer 
ordnungsgemäßen Rechnung vorgenommen werden. 

 
A4-4 Geltungsbereich 

Die Leistungen werden ausschließlich innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht, sofern nicht etwas 
anderes in den Leistungen bestimmt ist. 

 
A4-5 Versichertes Tier 
A4-5.1 Versichert ist der im Haushalt des Versicherungsneh-

mers lebende Hund, sofern dieser zur Hunde-Schutz-
briefversicherung beantragt und im Versicherungsan-
trag benannt ist. 

A4-5.2 Hundewelpen bis zu einem Alter von einem Jahr sind 
ebenfalls versichert. Leistungsfälle im Zusammenhang 
mit einem oder mehreren Welpen werden hinsichtlich 
der Leistungsbegrenzungen dem versicherten Mutter-

tier zugerechnet, sie erhöhen die genannten Leistungs-
grenzen nicht. 

 
A4-6 Versicherte (Service-) Leistungen: 
A4-6.1 Nennung und Vermittlung der Unterbringung in Tier-

pensionen/Tierbetreuung 
A4-6.1.1 Der Versicherer benennt dem Versicherungsnehmer 

Tierpensionen oder Tierbetreuungsmöglichkeiten in 
seiner Nähe und vermittelt bei Bedarf die Unterbrin-
gung des versicherten Hundes in einer Tierpension, 
wenn der Versicherungsnehmer sich infolge Krank-
heit, Unfall oder eines stationären Aufenthaltes in ei-
nem Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrich-
tung nicht um den versicherten Hund kümmern kann 
(siehe A4-2). 

A4-6.1.2 Darüber hinaus übernimmt der Versicherer die mit 
der Unterbringung verbundenen Kosten bis zu einem 
Zeitraum von vier Wochen je Versicherungsfall, je-
doch maximal bis zu einem Betrag in Höhe von 
1.500 Euro je Kalenderjahr. 
Diese Leistung erbringt der Versicherer auch bei  
urlaubsbedingter Abwesenheit des Versicherungs-
nehmers, wenn die gewohnte Unterbringung nicht 
zur Verfügung steht. Bei einer urlaubsbedingten Ab-
wesenheit ist die Dienstleistung auf die Vermittlung 
und Organisation beschränkt, so dass der Versiche-
rungsnehmer die Kosten selbst zu tragen hat. 

A4-6.1.3 Nimmt der Versicherungsnehmer die Leistung Ver-
mittlung von Tierpensionen/Tierbetreuung nicht in 
Anspruch, benennt der Versicherer einen Dienstleis-
ter für das tägliche Ausführen des Hundes und über-
nimmt die Kosten für diesen Dienstleister bis zu ei-
nem Zeitraum von vier Wochen je Leistungsfall, je-
weils zwei Stunden pro Tag, jedoch maximal bis zu 
einem Betrag von 500 Euro je Kalenderjahr. 

A4-6.2 Organisation von Tierfutter inkl. Besorgung von 
Medikamenten 

A4-6.2.1 Wenn dem Versicherungsnehmer in einer wie in 
Abschnitt A4-2 beschriebenen Situation diese Tätig-
keiten nicht möglich sind, vermittelt der Versicherer 
einen Dienstleister, der für den Versicherungsneh-
mer einmal wöchentlich: 
• den Einkauf von Lebensmitteln und Gegenstän-

den des täglichen Bedarfs einschließlich Unter-
bringung der besorgten Gegenstände sowie 

• die Besorgung von Rezepten oder Medikamen-
ten in einer Apotheke und 

• Beschaffung und Lieferung von Tierfutter sowie 
der notwendigen Medikamente für den versicher-
ten Hund 

übernimmt. 
A4-6.2.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für diese 

Dienstleistung bis zu einem Zeitraum von maximal 
vier Wochen je Leistungsfall. Alternativ übernimmt 
der Versicherer die Versandkosten eines entsprechen-
den Online-Händlers. Kosten für die Einkäufe, Medi-
kamente und Tierfutter werden nicht übernommen. 

A4-6.3 Betreuung des Tieres zu besonderen Anlässen 
Wenn der Versicherungsnehmer sich infolge seines 
Umzugs, seiner Hochzeit oder eines Trauerfalls nicht 
um den versicherten Hund kümmern kann, dann er-
bringt der Versicherer folgende Leistungen: 
• Der Versicherer benennt dem Versicherungsneh-

mer Tierpensionen oder Tierbetreuungsmöglich-
keiten in dessen Nähe und vermittelt bei Bedarf die 
Unterbringung des versicherten Hundes in einer 
Tierpension. 
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• Der Versicherer übernimmt die mit der Unterbrin-
gung verbundenen Kosten bis zu einem Betrag 
von maximal 50 Euro je Kalenderjahr. 

A4-6.4 Erstattung für Notfall-Transport zu einem Tierarzt 
A4-6.4.1 Der Versicherer vermittelt einen Notfall- oder krank-

heitsbedingten Transport des versicherten Hundes 
per Tierambulanz (abhängig von der örtlichen Ver-
fügbarkeit) oder übernimmt die Kosten für ein Taxi 
zu einem Tierarzt oder in eine Tierklink. Die Kosten 
für den Transport (Hin- und Rückfahrt) werden pro 
Versicherungsfall bis zu einer Höhe von 100 Euro 
erstattet. Anfallende Behandlungskosten werden nicht 
übernommen. 

A4-6.4.2 Der Versicherer vermittelt dem Versicherungsnehmer 
den Transport des versicherten Hundes, wenn zur 
Nachsorge nach einem Unfall oder bei einer Erkran-
kung regelmäßige Tierarztbesuche notwendig sind. 
Der Versicherer übernimmt die Kosten pro Leistungs-
fall für vier Wochen und bis zu maximal 200 Euro. 

A4-6.5 Digitaler Tierarzt 
Der Versicherer vermittelt den Kontakt zu einem Tier-
arzt mit Online-Sprechstunde und übernimmt die hier-
bei anfallenden Kosten der ärztlichen Beratung für bis 
zu drei Beratungen je Kalenderjahr. 

A4-6.6 Digitale psychologische Beratung 
Wenn der versicherte Hund verstirbt, stellt der Versi-
cherer für den Versicherungsnehmer den Kontakt zu 
einem Psychologen mit Online-Sprechstunde her und 
übernimmt die herbei anfallenden Kosten für bis zu 
zwei psychologischen Beratungen mit einem Betrag 
von insgesamt 100 Euro je Leistungsfall. 

A4-6.7 Rechtliche Beratung 
Wenn der Versicherungsnehmer in den folgenden Fäl-
len eine rechtliche Beratung benötigt, vermittelt der 
Versicherer eine telefonische Rechtsberatung und 
übernimmt deren Kosten: 
• Der versicherte Hund hat eine andere Person ge-

schädigt (z. B. Verletzung oder Beschädigung/Ver-
schmutzung der Bekleidung). 

• Der Versicherungsnehmer hat wegen des versicher-
ten Hundes behördliche oder steuerliche Fragen. 

A4-6.8 Wiedergutmachungs-Geschenk im häuslichen Umfeld 
Wenn der versicherte Hund Personen innerhalb des 
häuslichen Umfelds des Versicherungsnehmers (z. B. 
Postbote oder Besucher) geschädigt hat (z. B. Verlet-
zung oder Beschädigung/Verschmutzung der Beklei-
dung), gibt der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
Tipps zur konfliktfreien Streitbeilegung und übernimmt 
die Kosten für ein Wiedergutmachungsgeschenk in 
Höhe von 25 Euro je Kalenderjahr. 

A4-6.9 Weitere Serviceleistungen (ohne Kostenübernahme) 
Der Versicherer unterstützt den Versicherungsnehmer 
bei verschiedenen Anlässen und erbringt bei Bedarf 
folgende Serviceleistungen: 

A4-6.9.1 Recherche von Tierkliniken/Tierärzten 
A4-6.9.1.1 Der Versicherer hilft dem Versicherungsnehmer 

mit der Recherche und Nennung von Tierkliniken 
und Tierärzten in der Nähe dessen Wohnorts oder 
bei Reisen in Deutschland oder im europäischen 
Ausland. 

A4-6.9.1.2 Die Recherche gilt in Deutschland auch für Tier-
klinken und Tierärzte, die folgende besondere 
Leistungen anbieten: 
• Physiotherapie, 
• Homöopathie und Akupunktur, 
• Chiropraktik und Allergiebehandlung, 
• Lasertherapie. 

A4-6.9.2 Recherche und Vermittlung von Tierbestattern 
Der Versicherer übernimmt bei Bedarf die Recher-
che und Vermittlung von Tierbestattern in der Nähe 
des Versicherungsnehmers. 
Die Kosten für den Transport zum Bestatter sowie 
die Kosten der Bestattung werden nicht übernommen. 

A4-6.9.3 Informationen zum Wiederauffinden des Tieres 
(Checklisten) 
Wenn der versicherte Hund entlaufen ist oder ge-
stohlen wurde, unterstützt der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer mit hilfreichen Informationen zum 
Wiederauffinden des Tieres. 
Zur Vorbereitung auf solche Situationen und um im 
akuten Fall geeignete Maßnahmen schnell ergreifen 
zu können, stellt der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer auf Wunsch Checklisten zur Verfügung. 

A4-6.9.4 Beratung zu Einreise und Impfpflichten 
Wenn der Versicherungsnehmer mit seinem versicher-
ten Hund ins Ausland verreisen will, informiert der 
Versicherer ihn über die für Hunde geltenden allge-
meinen Einreise- und Impfbestimmungen zur Reise-
destination sowie ggf. vorhandene Auflagen über die 
Wiedereinreise nach Deutschland. 

Für die vorgenannten Serviceleistungen A4-6.9.1 bis 
A4-6.9.4 übernimmt der Versicherer keine Kosten. 

 
A4-7 Ausschlüsse und Leistungskürzungen 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
A4-7.1 Der Versicherer erbringt in den Fällen nach A4-6.4 oder 

A4-6.5 keine Leistungen bei 
a) Erkrankungen oder angeborenen, genetisch beding-

ten oder erworbenen Fehlentwicklungen, die dem 
Versicherungsnehmer der Tierhalterhaftpflichtver-
sicherung bei Antragstellung bekannt waren, 

b) sonstigen Erkrankungen, die bereits innerhalb der 
letzten 6 Monate vor Vertragsabschluss operiert 
oder behandelt wurden. 

A4-7.2 Der Versicherer erbringt in den Fällen nach A4-6.4 oder 
A4-6.5 ebenfalls keine Leistungen im Zusammenhang 
mit 
a) Operationen, die der Herstellung des jeweiligen 

Rassestandards dienen; 
b) Operationen auf Grund des Brachycephalen Syn-

droms (z. B. Operation eines zu langen Gaumen-
segels); 

c) der Erstellung von Gesundheitszeugnissen und 
Gutachten; 

d) Operationen von Krankheiten oder Unfällen, die 
durch Erdbeben, Überschwemmungen und Kern-
energie entstehen; 

e) Krankheiten, die infolge von Epidemien oder Pan-
demien entstehen; 

f) Goldakupunktur, Goldimplantation oder Golddraht-
implantation; 

g) Diagnosen und Behandlungen von Panleukopenie, 
Katzenschnupfen, Leukose und Tollwut bei der 
Katze, sowie 

h) Staupe, Hepatitis (HCC), Leptospirose, Parvovirose, 
sofern das Bestehen eines Impfschutzes für das 
versicherte Tier durch einen internationalen Impf-
pass nicht nachgewiesen werden kann; 

i) wissenschaftlich nicht anerkannten Diagnose- und 
Therapiemaßnahmen. 

A4-7.3 Der Versicherer erbringt in den Fällen nach A4-6.7 oder 
A4-6.8 ebenfalls keine Leistungen im Zusammenhang 
mit 
a) Ansprüchen der Versicherten untereinander ge-

mäß A1-7.3 sowie 
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b) Schadenfällen von Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen 
Personen gemäß A1-7.4. 

 
A4-8 Gerichtsstand 
A4-8.1 Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben 
den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

A4-8.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
A4-9 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 
A(GB)-1 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und Aus-

wirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 
A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 

mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versi-
cherten Risikos gegenüber den früheren Angaben 
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrich-
tigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstra-
fe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsun-
terschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrich-
tigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Bei-
trag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risi-
ken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschrit-
ten werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem 
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden be-
rücksichtigt. 

A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-
lung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die 
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitrags-
regulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu 
viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn 
die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch An-
wendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszah-
lung für mehrere Jahre. 

 
A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach 

Beitragsangleichung 
A(GB)-3.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitrags-

angleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- 
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine 
Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterlie-
gen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung 
der Beitragsangleichung. 

A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalender-
jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorver-
gangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den er-
mittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedri-
gere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spezi-
ell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 
der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgejahresbeitrag um den sich aus A(GB)-3.2 erge-
benden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitrags-
rechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre 
um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen er-
höht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre 
nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer 
den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz er-
höhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Er-
höhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich 
nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-
3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jah-
ren zu berücksichtigen. 

A(GB)-3.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 
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Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-2.1 Beitragszahlung

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monat-
lich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Ein-
malbeitrag.

B1-2.2 Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt
auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als
ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer
als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode
der Vertragsdauer.

B1-2.3 Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die
vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren,
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver-
kürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum ver-
einbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der Versicherungsschutz tritt zu dem im Versiche-
rungsschein genannten Vertragsbeginn in Kraft, wenn
der erste oder einmalige Beitrag
a) unverzüglich nach Vertragsbeginn gezahlt wird

oder
b) innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versiche-

rungsscheines gezahlt wird oder
c) vom Versicherer entsprechend B1-5.1 im Last-

schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) eingezo-
gen werden kann.

Dies gilt unabhängig vom Bestehen eines Widerrufs-
rechts.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-
zug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig
nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer
die Zahlung nicht veranlasst hat.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 Folgebeitrag
B1-4.1 Fälligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-,

Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen
vereinbarten Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit
veranlasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug.
Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertre-
ten hat.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

B1-4.3 Mahnung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestim-
men (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung betragen.
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf
die Rechtsfolgen nach B1-4.4 und B1-4.5 (Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
mit sofortiger Wirkung kündigen.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die
Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst
wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist ver-
bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-
lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veran-
lasst wird.
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4
bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1-5 Lastschriftverfahren
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt.
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B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist
der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftman-
dat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge
selbst zu übermitteln.
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inter-
esse

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufs-
erklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wi-
derrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben,
hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr
des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-

mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag
zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der
Rücktrittserklärung zu.
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht
dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.
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Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags
B2-1.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er ver-
längert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen
Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne
dass es einer Kündigung bedarf.

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres
zugegangen sein.

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall
B2-2.1 Kündigungsrecht
B2-2.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann je-
de der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Ab-
schluss der Verhandlungen über die Entschädigung
zulässig.

B2-2.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden,
wenn

● vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung
oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Um-
weltschäden geleistet wurde,

● der Versicherer den Anspruch des Versicherungs-
nehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt
hat, oder

● dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens ei-
nen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder
der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen
B2-3.1 Übergang der Versicherung
B2-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentums-
übergangs (bei Immobilien: Datum der Umschrei-
bung im Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerber
in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
Die Versicherung geht auch über, wenn die versi-
cherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung er-
worben wird oder ein Dritter auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen
Verhältnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte
Bodenerzeugnisse zu beziehen.
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

B2-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber
an Stelle des Versicherungsnehmers in die während
der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund ei-
nes Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernom-
men wird.

B2-3.2 Kündigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegen-
über den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird.
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag
mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kennt-
nis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung in-
nerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, aus-
geübt wird.

B2-3.3 Beitrag
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den
Erwerber während einer laufenden Versicherungsperi-
ode erfolgt.
Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

B2-3.4 Anzeigepflichten
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-
sen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war,
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der
Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet,
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er
nicht gekündigt hat.
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Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach
seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannah-
me Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschut-

zes
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts be-
steht auch für die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz.
Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falles zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Be-
dingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu ande-
ren Bedingungen geschlossen, so werden die ande-

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des
Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung
stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte
Recht begründen.

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewie-
sen hat.

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-
gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte
erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

B3-2 Gefahrerhöhung (gilt für die Sachversicherung, Tech-
nische Versicherung und Ertragsausfallversicherung)

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung
B3-2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die un-
gerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat.

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat
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oder nach den Umständen als mitversichert gelten
soll.

B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers
B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-

sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich,
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen.

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Ver-
sicherer

B3-2.3.1 Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

B3-2.3.2 Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhö-
hung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen.

B3-2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
B3-2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine
Pflichten nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen.

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und
B3-2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungs-
fall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte

zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B3-2.5.1 Satz 2
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hät-
te zugegangen sein müssen, bekannt war.

B3-2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen,
a)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist,

dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war oder

b)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
war oder

c)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten
Beitrag verlangt.

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
B3-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfal-
les zu erfüllen hat, sind:
a)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen

sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften;

b)  die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

B3-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

B3-3.1.3 Rechtsfolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kennt-
nis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat.

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfül-
len:

B3-3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Ver-
sicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, so-
weit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen,
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu han-
deln.
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B3-3.2.2 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt zusätzlich zu
B3-3.2.1:
Der Versicherungsnehmer hat
a)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem

er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich –
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
gen;

b)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

c)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

d)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

e)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich je-
de Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder des Umfanges der Leistungspflicht des
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht
zu gestatten;

f)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

g)  für zerstörte oder abhandengekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbücher und
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sper-
ren zu lassen.

h)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des
Versicherers einem anderen als dem Versiche-
rungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 ebenfalls zu er-
füllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen
und rechtlichen Umständen möglich ist.

B3-3.2.3 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt zu-
sätzlich zu B3-3.2.1:
a)  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer in-

nerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn
noch keine Schadensersatzansprüche erhoben
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den
Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden.

b)  Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht
des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle

dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den.

c)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskos-
tenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der
Streit verkündet, hat er dies dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen des den
Anspruch begründenden Schadensereignisses
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

d)  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung
von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-
rers bedarf es nicht.

e)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer
zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit

nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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Abschnitt B4 – Weitere Regelungen
 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
B4-1.1.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls
keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist statt-
dessen der Versicherungsumfang anzugeben.

B4-1.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach B4-1.1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
der Versicherer unter den in B3-3 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

B4-1.1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversi-
cherung

B4-1.1.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen
die Summe der Entschädigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

B4-1.1.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei
demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beiträge errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er-
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre.

B4-1.1.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B4-1.1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
B4-1.1.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch

den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herab-

gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung
nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung
des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

B4-1.1.4.2 Die Regelungen nach B4-1.1.4.1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-
ren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen
und der Beiträge verlangen.

B4-1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
B4-1.2.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risi-

ko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
B4-1.2.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-

men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos-
senen Vertrags verlangen.

B4-1.2.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung,
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-2.1 Form, zuständige Stelle

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und
die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen,
sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-
geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform
oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-
rung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung des Versicherungsneh-
mers.

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
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Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang
der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitge-
teilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemei-
nen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-4 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
B4-4.1 Versicherungsombudsmann

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen
Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in
verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt:
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten
kann sich der Versicherungsnehmer an den Versiche-
rungsombudsmann e. V. wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632

10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000

Fax: 0800 369 9000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unab-
hängige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen.

B4-4.2 Versicherungsaufsicht
Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung
des Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten,
kann er sich auch an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unter-
liegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn
Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

B4-4.3 Rechtsweg
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.

B4-4.4 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den
Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-
sung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland,
sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der
Versicherer seinen Sitz hat.

B4-4.5 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Ver-
sicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers;
fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4-5 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-6 Embargobestimmung
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Abschnitt B4 – Weitere Regelungen
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Verbraucherinformation 
zur Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung 

 
 

I. Allgemeines 
 
1. Identität des Versicherers 
Name, Rechtsform, ladungsfähige Anschrift: 
RheinLand Versicherungs AG, RheinLandplatz, 
41460 Neuss, 
vertreten durch die Vorstände: Dr. Arne Barinka,  
Lutz Bittermann, Dr. Ulrich Hilp, Andreas Schwarz; 
Aufsichtsratsvorsitzender: Anton Werhahn. 
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Neuss, HRB 1477. 
 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / 

zuständige Aufsichtsbehörde 
Hauptgeschäftstätigkeit: 
Die RheinLand Versicherungs AG gehört zur RheinLand 
Versicherungsgruppe und betreibt die Kraftfahrzeug-, 
Haftpflicht-, Sach- und Unfallversicherung. 
Aufsichtsbehörde: 
Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
 
3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich 
nach vorliegendem Antrag aus den hierfür maßgebenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, sowie ggf. Be-
sonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen, Klauseln, 
Pauschaldeklarationen und Sicherungsrichtlinien sowie 
den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Unterlagen ent-
halten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 
Erfüllung der Leistung. 
 
 
4. Gesamtpreis der Versicherung 
Der konkrete Gesamtpreis (Beitrag) zur Versicherung ist 
im Angebot bzw. Antrag detailliert ausgewiesen. 
 
 
5. Zusätzliche Kosten 
Besondere Gebühren und Kosten werden, mit Ausnahme 
der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ge-
nannten, nicht erhoben. 
 
 
6. Beitragszahlung 
Grundsätze: 
Die Grundsätze der Beitragszahlung sind in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen beschrieben. 

Die Folgebeiträge sind jeweils am Ersten des Monats 
fällig, in dem die neue Versicherungsperiode beginnt. Bei 
Vereinbarung von Ratenzahlungen sind diese am Ersten 
des jeweiligen Monats zu zahlen, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde. 
Für monatliche Zahlungsweise ist die Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates Voraussetzung. Ist monatliche 
Zahlungsweise vereinbart und entfällt das SEPA-Last-
schriftmandat oder kann eine Abbuchung nicht durchge-
führt werden, so wird auf vierteljährliche Zahlungsweise 
umgestellt. 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 
gilt Folgendes: 
Sie ermächtigen uns widerruflich, die zu entrichtenden 
Versicherungsbeiträge zu Lasten des von Ihnen genannten 
Kontos mittels Einziehungsauftrag (Lastschrift) einzuzie-
hen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Kosten aus dem Wider-
spruch gegen eine berechtigte Abbuchung oder Rücklast-
schrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu 
Ihren Lasten. 
Sie können innerhalb von acht Wochen – beginnend mit 
dem Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
7. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 

Informationen 
Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Ange-
botsinformationen bzgl. der Bedingungen, Bestimmungen 
und Beiträge ist auf zwei Monate befristet, sofern nicht im 
Angebot ein anderer Zeitraum benannt ist. 
 
 
8. Zustandekommen des Vertrages / Vertragsbeginn / 

Antragsbindefrist 
Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungs-
scheins beim Versicherungsnehmer zustande. Der Versi-
cherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 
den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist zahlt. 
An Ihren Antrag sind Sie einen Monat gebunden. 
 
 
9. Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung 
Versicherungsverträge von ein- und mehrjähriger Dauer 
verlängern sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, 
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wenn eine Kündigung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf einem der 
beiden Vertragspartner zugegangen ist. 
 
 
10. Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages 
Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr 
als drei Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende 
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten seitens des Ver-
sicherungsnehmers gekündigt werden. 
Eine Kündigung des Vertrages ist nur dann rechtswirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 
Frist beim Versicherer eingetroffen ist. 
Weitere Möglichkeiten der Vertragsbeendigung enthalten 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
 
11. Gerichtsstand / Anwendbares Recht 
Gerichtsstand: 
Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag ergeben sich aus den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. 

Anwendbares Recht: 
Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
12. Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 
13. Schlichtung / Beschwerde 
Die RheinLand Versicherungs AG ist Mitglied im Verein 
„Versicherungsombudsmann e.V.“. Bei Meinungsverschie-
denheiten im Zusammenhang mit dem Versicherungsver-
trag besteht somit die Möglichkeit des Streitschlichtungs-
verfahrens vor dem Versicherungsombudsmann e. V., 
sofern der Versicherungsvertrag von Ihnen als natürliche 
Person abgeschlossen wurde und weder Ihrer gewerbli-
chen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zuzurechnen ist: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de). 
Weiterhin können Sie eine Beschwerde an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn (www.bafin.de), richten. 
Unabhängig hiervon können Sie den Rechtsweg nutzen. 
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II. Widerrufsbelehrung 
 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

 
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das 

Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarif-
bestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

(sofern gesetzlich vorgeschrieben), 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informa-

tionen 
jeweils in Textform zugegangen sind. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
RheinLand Versicherungs AG, RheinLandplatz, 41460 Neuss, 
E-Mail: betrieb@rheinland-versicherungen.de, Telefax 02131 
290-13300. 
 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträ-
ge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehal-
ten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie 
folgt errechnet: 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestan-
den hat, multipliziert mit 
• 1/360 des jährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
• 1/180 des halbjährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
• 1/90 des vierteljährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
• 1/30 des monatlichen Gesamtbeitrags. 
Den Gesamtbeitrag und die von Ihnen gewünschte Zah-
lungsweise finden Sie im Antrag im Teil der Beitragsbe-
rechnung. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, 
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
 
 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn 

erforderlichen weiteren Informationen 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren 
Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden 
im Einzelnen aufgeführt: 
 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfü-
gung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Nieder-

lassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 

anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der 
Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede 
andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristi-
schen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, 

insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit 
der Leistung des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 
Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Bei-
träge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versiche-
rungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsver-
träge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht 
angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen 
seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des 
Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlungsweise von Beiträgen; 

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits-
dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des 
Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, ins-
besondere über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, ins-
besondere Namen und Anschrift derjenigen Person, ge-
genüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechts-
folgen des Widerrufs einschließlich Informationen über 
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenen-
falls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedür-
fen die Informationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere 
zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht 
der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 
vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die 

in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Ver-
sicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommuni-
kation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und ge-
gebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang, 
dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Mög-
lichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon 
unberührt bleibt;  

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Auf-
sichtsbehörde. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 
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III. Wichtige Hinweise zur Erhaltung des Versicherungsschutzes 
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

Wer diese Hinweise nicht beachtet, läuft Gefahr, seinen Versicherungsschutz zu verlieren! 
 
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss – Vorvertragliche 
Anzeigepflichten 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß 
prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die dort gestell-
ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie 
nur geringe Bedeutung beimessen. 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungs-
vermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmit-
telbar gegenüber der RheinLand Versicherungs AG, 
RheinLandplatz, 41460 Neuss, in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) nachzuholen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige An-
gaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachste-
henden Information entnehmen. 

 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflich-
tet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, 
nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Text-
form nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorver-
tragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können 
wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässig-
keit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn 
Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angege-
bene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-

cherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, 
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, 
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-

de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung 
hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte 
haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträg-
lich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfäl-
le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Anfechtung 
Wenn Sie uns arglistig täuschen, können wir den Vertrag 
auch anfechten. 
 
6. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine 
andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige-
pflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus-
übung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist 
zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellver-
treter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 
Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen 
in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 



A  2 6 0 1   1 0 / 2 0 2 5  1  von 4  A01708/11 

 
 
 

Datenschutzhinweise 
 

I. Informationen der RheinLand Versicherungs AG 
 
 
I.1 Vorbemerkung 
Die RheinLand Versicherungs AG gehört zusammen mit 
• der Rhion Versicherung AG und 
• der Credit Life AG 
zur RheinLand Versicherungsgruppe. 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
RheinLand Versicherungs AG und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
Diese Informationen finden Sie auch im Internet unter 
www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz. 
Mit einem internetfähigen Endgerät (Smart-
phone, Tablet etc.) und einem entsprechen-
den QR-Code-Reader können Sie den 
nebenstehenden Code direkt einscannen 
und damit unkompliziert die Seite aufrufen. 
 
 

I.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
RheinLand Versicherungs AG 
RheinLandplatz 
41460 Neuss 
Telefon 02131 290-0 
Telefax 02131 290-13555 
E-Mail info-it@rheinland-versicherungen.de 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per 
Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz – Daten-
schutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: 
datenschutz@rheinland-versicherungen.de 
 
 

I.3 Zwecke und Rechtsgrundlagen 
der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unter-
nehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten durch die deutsche Ver-
sicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet abrufen unter: 

www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benöti-
gen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten nicht möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Sta-
tistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Zudem verarbei-
ten und nutzen wir – soweit für die Erbringung unserer 
Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten 
aller Verträge, die bei einem zur RheinLand Versiche-
rungsgruppe gehörenden Unternehmen bestehen, sowie 
von für Sie zuständigen Vermittlern, deren Führungskräf-
ten und Fachbetreuern/Beratern/Partnern oder von sons-
tigen Dritten zulässigerweise für eine Betrachtung der 
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Bera-
tung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen, Erfüllung des Vertrages oder 
für umfassende Auskunftserteilungen. 
Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die 
wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Meldever-
zeichnisse, Grundbücher, Presse, Medien) zulässiger-
weise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere 
Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesund-
heitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsver-
trages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Artikel 9 Absatz 2 a) in Verbindung mit Artikel 7 DSGVO 
ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, 
erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 j) DSGVO 
in Verbindung mit § 27 BDSG. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungspro-

dukte und für andere Produkte der Unternehmen der 
RheinLand Versicherungsgruppe und deren Koopera-
tionspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, ins-
besondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung 
von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hin-
deuten können. 

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
der Bearbeitung im Leistungs- bzw. Schadenfall dient 
und/oder der Vertragsdurchführung, sind Rechtsgrund-
lagen für die Datenverarbeitung Artikel 6 Absatz 1 f) und 
Artikel 9 Absatz 2 f) DSGVO. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Zusätzlich sind wir in Einzelfällen aufgrund geld-
wäscherechtlicher Vorgaben gesetzlich dazu verpflichtet, 
Sie in der Vertrags-, Leistungs- bzw. Schadenbearbei-
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tung, etwa anhand Ihres Personalausweises zu identifi-
zieren, z. B. zur Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- 
und Geldwäscheprävention, Leistungsberechtigung. Damit 
wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kön-
nen, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz (GwG) 
die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. Sollten Sie uns die notwendigen Informa-
tionen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen 
wir eine Durchführung und Abwicklung des Vertrages nicht 
vornehmen. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege-
lungen in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c) DSGVO. 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir 
Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber 
zuvor informieren. 
 
 

I.4 Kategorien von Empfängern  
der personenbezogenen Daten 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler 
die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- 
und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungs-
aufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen 
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer 
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen 
Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, 
für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbei-
tung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbei-
tung teilnehmen. 
Weitergabe an (potentielle) Mitversicherer: 
Im Bereich der Wohngebäudeversicherung kommt der von 
Ihnen beantragte Versicherungsvertrag mit uns und ggf. 
weiteren Mitversicherern zustande, die ebenfalls Ver-
tragspartner werden, weswegen wir Ihre uns mitgeteilten 
personenbezogenen Daten nach Antragstellung zwecks 
Risikoprüfung an diese potentiellen Mitversicherer und im 
Schadenfall zwecks Leistungsprüfung an den/die jeweils 
mithaftenden Mitversicherer weitergeben. Den/die jeweils 
mithaftenden Mitversicherer können Sie dem Versiche-
rungsschein Ihrer Wohngebäudeversicherung entnehmen. 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Über-
sicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version  
im Internet unter www.rheinland-versicherungen.de/ 
datenschutz entnehmen. 
Gerne senden wir Ihnen diese Liste auch auf Anfrage 
postalisch zu. 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 

Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 
 
 

I.5 Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene 
Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche 
gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezo-
genen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 
 
 

I.6 Betroffenenrechte 
Sie können unter der in Ziffer I.2 genannten Adresse 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwer-
bung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung wider-
sprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation 
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung 
sprechen. 

 
 

I.7 Beschwerderecht und Aufsichtsbehörde 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an 
den unter Ziffer I.2 genannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2 – 4 
40213 Düsseldorf. 

 
 

I.8 Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft 

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im 
Rahmen der Schadenbearbeitung können unter Umstän-
den Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifi-
kationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Anga-
ben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) an die Besurance HIS 
GmbH übermittelt (HIS-Anfrage) werden. 
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Infor-
mationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurtei-
lung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versi-
cherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter 
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 

http://www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz
http://www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz
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Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den 
beiliegenden Hinweisen zum HIS unter Ziffer II. 
 
 

I.9 Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsver-
trages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei 
Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang 
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von 
Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 
 
 

I.10 Bonitätsauskünfte 
Zum Zweck der Bonitätsprüfung übermitteln wir Ihre Daten 
(Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) an die infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden 
sowie an die Creditreform Boniversum GmbH, Hammfeld-
damm 13, 41460 Neuss. Diese übermitteln uns gegebe-
nenfalls die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespei-
cherten Adress- und Bonitätsdaten, einschließlich auf der 
Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelter 
Scorewerte, sofern wir unser berechtigtes Interesse 
glaubhaft dargelegt haben. Bei der Berechnung des 
Scorewertes werden u. a. auch Anschriftendaten genutzt. 
Weitere Auskünfte hierzu erhalten Sie im Internet unter 
www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz. 
Ferner kann es sein, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten über die Beantragung, die Durchführung und Be-
endigung dieses Versicherungsvertrages an die SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden über-
mitteln. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA 
können im Internet unter www.schufa.de/datenschutz ein-
gesehen werden. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 
Absatz 1 b) und 1 f) DSGVO. Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO dürfen nur 
erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen oder Dritter erforderlich ist und nicht Ihre Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten erfordern, überwiegen. 
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der 
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden. 
Gerne übermitteln wir Ihnen die Informationen zu den 
jeweiligen Auskunfteien auf Anfrage auch postalisch. 

I.11 Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Dritt-
land durch die EU-Kommission ein angemessenes Daten-
schutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardver-
tragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information 
dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren 
Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den bei 
Ziffer I.2 genannten Kontaktinformationen anfordern. 
 
 

I.12 Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, die wir bei der An-
tragsstellung erfragen, sowie aufgrund ggf. von Dritten 
hierzu übermittelter Informationen entscheiden wir in 
einigen Sparten vollautomatisiert, also computergestützt 
nach bestimmten Regeln und ohne menschlichen Ein-
fluss bzw. ohne Prüfung durch Mitarbeitende etwa über 
das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, 
mögliche Risikoausschlüsse oder die Höhe des von Ihnen 
zu zahlenden Versicherungsbeitrags. 
Diese Entscheidungen beruhen auf zuvor von uns festge-
legten Regeln und Methoden zur Gewichtung der Infor-
mationen. Diese richten sich nach versicherungsmathe-
matischen Kriterien und Kalkulationen. 
Sofern eine solche Entscheidung für Sie negative Rechts-
folgen oder eine vergleichbar erhebliche Beeinträchtigung 
zur Folge hat und Sie mit ihr nicht einverstanden sind, 
haben Sie die Möglichkeit, diese bei uns zu beanstanden 
und Ihren Standpunkt darzulegen. In diesem Fall wird die 
Entscheidung von unseren Mitarbeitenden überprüft. 
 
 

I.13 Weiterer Personenkreis 
Haben Sie uns neben Ihren eigenen personenbezogenen 
Daten auch Daten weiterer Personen genannt (z. B. mit-
versicherte Personen/bezugsberechtigte Personen/Lebens-
partner, abweichende Kontoinhaber etc.), geben Sie die 
vorliegenden Informationen zur Verwendung der Daten 
bitte auch an diese weiter. 

 
 

II. Information über den Datenaustausch mit der Besurance HIS GmbH  
auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO 

 
 
II.1 Vorbemerkung 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass es 
notwendig werden kann, dass wir bei Abschluss eines 
Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schaden-
bearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeug-
identifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie 
Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Anschrift, frühere Anschriften) an die Besurance HIS 
GmbH übermitteln (HIS-Anfrage). 
 
 

II.2 Zwecke der Datenverarbeitung  
der Besurance HIS GmbH 

Die Besurance HIS GmbH betreibt als datenschutzrecht-
lich Verantwortliche das „Hinweis- und Informationssys-

tem HIS der Versicherungswirtschaft“ (HIS). Sie verarbei-
tet darin personenbezogene Daten, um die Versiche-
rungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungs-
anträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich 
bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder 
um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. 
Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei 
verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten 
können. 
Die Besurance HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, 
ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsob-
jekt im HIS Informationen gespeichert sind, die auf ein 
erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versi-
cherungsfall hindeuten können und übermittelt diese ggf. 
an anfragende Versicherungsunternehmen. Solche Infor-
mationen können nur aufgrund einer früheren Meldung 
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eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmelden-
den Versicherungsunternehmen gesondert informiert 
worden sind. 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie unter: 
www.besurance-his.de. 
 
 

II.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die Besurance HIS GmbH verarbeitet personenbezogene 
Daten auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO. 
Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen. 
Die Besurance HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidun-
gen über den Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den 
Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für 
die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung. 
 
 

II.4 Herkunft der Daten der Besurance HIS GmbH 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versiche-
rungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden. 
 
 

II.5 Kategorien der personenbezogenen Daten 
Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der Besurance 
HIS GmbH – abhängig von der Versicherungsart bzw.  
-sparte – die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen 
zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäude-
informationen) sowie das anfragende Versicherungsunter-
nehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die 
Sie gegebenenfalls von dem Versicherungsunternehmen 
gesondert informiert werden, speichert die Besurance HIS 
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unre-
gelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informa-
tionen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungs-
sparte Kfz können dies z. B. Informationen zu Fahrzeugen 
sein wie Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffäl-
ligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung. Gebäude-
bezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend ge-
machter Gebäudeschäden. 
 
 

II.6 Kategorien von Empfängern 
der personenbezogenen Daten 

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunterneh-
men mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im 
Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche 
Ermittlungsbehörden. 
 
 

II.7 Dauer der Datenspeicherung 
Die Besurance HIS GmbH speichert Informationen über 
Personen gemäß Artikel 17 Absatz 1 a) DSGVO nur für 
eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei 
Jahren gelöscht. 
Für HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen: 
Direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und 
Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten 
werden am Ende des vierten Kalenderjahres nach erstma-

liger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeit-
raum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, 
führt dies zur Verlängerung der Speicherung der personen-
bezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale 
Speicherdauer beträgt in diesen Fällen zehn Jahre. 
 
 

II.8 Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf 
Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der 
Verarbeitung. Diese Rechte nach Artikel 15 bis 18 DSGVO 
können gegenüber der Besurance HIS GmbH unter der in 
Ziffer II.9 genannten Adresse geltend gemacht werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die 
Besurance HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Strese-
mann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsicht-
lich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das 
Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde zuständig. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Daten-
verarbeitung aus Gründen, die sich aus der beson-
deren Situation der betroffenen Person ergeben, 
unter der nachfolgend genannten Adresse (siehe 
Ziffer II.9) widersprochen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die Besurance 
HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu 
Ihrem Gebäude gespeichert hat und an wen welche Da-
ten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die Besurance HIS 
GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine 
sogenannte Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu 
berücksichtigen, dass die Besurance HIS GmbH aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische 
Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung 
Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Miss-
brauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die Besurance 
HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen: 
• Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum; 
• aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 

Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre; 
• ggf. Fahrzeug-Identifikationsnummer des Fahrzeugs. 

Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer 
Kopie der Zulassungsbescheinigung I oder II zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich; 

• Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des 
letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen 
Dokuments erforderlich, das das Eigentum belegt 
(z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 

Wenn Sie eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und 
Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der Besurance HIS 
GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstaus-
kunft auch über das Internet unter: www.besurance-
HIS.de/selbstauskunft bei der Besurance HIS GmbH 
beantragen. 
 
 

II.9 Kontaktdaten des Unternehmens 
und des Datenschutzbeauftragten 

Besurance HIS GmbH 
Daimlerring 4 
65205 Wiesbaden 
info@besurance-his.de 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Besurance 
HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, z. Hd. 
Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender 
Adresse erreichbar: his-datenschutz@besurance-his.de. 

 

http://www.besurance-his.de/
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Dienstleisterliste 
 

Liste der Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Daten – insbesondere auch 
Gesundheitsdaten – von den nachfolgend genannten Konzerngesellschaften erhalten,  

mit Angabe des jeweiligen Verarbeitungszwecks 
 

Stand 01.12.2024 
 
 
I. Konzerngesellschaften mit einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe 

(1) RheinLand Versicherungs AG (2) Rhion Versicherung AG (3) Credit Life AG 
 
 
II. Empfänger, die personenbezogene Daten als Auftragsverarbeiter oder in eigener Verantwortung erhalten 
a) in Einzelnennung 
Daten übertragende 
Stelle gemäß Ziffer I Empfänger 

Hauptgegenstand der Verarbeitung 
durch den Empfänger 

Gesundheits-
daten 

(1), (2), (3) GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern nein 
(1), (2), (3) APRIL Deutschland AG Antragsbearbeitung nein 
(1), (2) PropertyExpert GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung nein 
(1), (2) ControlExpert GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung nein 
(1), (2) Europ Assistance SA, Ndlg. für Deutschland Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 
(1), (2) ROLAND Assistance GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 
(1) IMA Deutschland GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 
(1) DOMCURA AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 
(1), (3) Credit Life & DEVK Vermittlungs GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 
(1), (3) IMB Consult GmbH medizinische Begutachtung ja 
(1), (2) Actineo GmbH Bearbeitung und Aufbereitung medizinischer Belege ja 
(1), (2), (3) Generali Deutschland Services GmbH Druck und Versand ja 
(1), (2) RH Digital Company GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 
(1) rh.connect GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 
(3) Proventem GmbH Leistungsbearbeitung ja 
(3) IDnow GmbH Identifizierung nach GWG, elektronische Signatur ja 
(3) SCHUFA Holding AG Identifizierung nach GWG nein 
 

b) in Kategorien Dienstleistung / Aufgabe Hauptgegenstand der Verarbeitung 
Gesundheits-

daten 
 Adressermittler Adressprüfung nein 
 Aktenlager Lagerung von Akten ja 
 Aktenvernichtung Vernichtung von Akten und Unterlagen ja 
 Assisteure, Rehadienste Assistanceleistungen ja 
 Detekteien Anlassbezogene Betrugsbekämpfung in Einzelfällen ja 
 Forderungsmanagement Realisierung von Forderungen nein 
 Gutachter, Ärzte, Dolmetscher Antrags-/Leistungsprüfung, medizin. Untersuchungen teilweise ja 
 Handwerker Reparaturen und Sanierungen nein 
 IT-Dienstleistungen Bereitstellung/Wartung von Systemen/Anwendungen ja 
 Lettershops, Druckereien Druck und Versand  nein 
 Marketingagenturen/Provider Marketingaktionen nein 
 Marktforschungsunternehmen Marktforschung nein 
 (Mit-)Versicherer (Mit-)Übernahme von Versicherungsrisiken teilweise ja 
 Rechtsanwälte Anwaltliche Dienstleistungen teilweise ja 
 Rückversicherer Monitoring teilweise ja 
 Servicekartenhersteller Kundenkarten nein 
 Werkstätten Reparaturen nein 
 Wirtschaftsauskunftsunternehmen Recherchen, Auskünfte nein 
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